
Berechnung und Absicherung KRANKENTAGEGELD Stand 2011 
 
 
1.  In Verbindung mit einer Krankheitskostenvollversicherung bei der  

 ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG 
 

1.1. Arbeitnehmer 
 
Monatliches Nettoeinkommen* Aufwendungen für die gesetzliche 
Rentenversicherung. 
Beispiel: Mann 30 Jahre alt, vollversichert ALTE OLDENBURGER 
 
Nettoeinkommen*: 3000,00 EUR 
80% des GRV-Beitrag:   875,60 EUR 
(2011: 5500 EUR x 19,90%) ___________ 
Versicherbares Einkommen:  3875,60 EUR 
 
Abzusicherndes Tagegeld 3875,60 EUR ÷ 30 Tage gerundet auf 5,00 € 
                   
                                            = 130,00 EUR 
 
Maximal sind 210 EUR Krankentagegeld zu versichern, darüber hinaus 
Einzelfallprüfung möglich! 
 
* Warum muss kein KV-Beitrag berücksichtigt werden? 
In dem Betrag der vom Arbeitgeber auf das Konto überwiesen wird, 
ist der Anteil des Arbeitgebers bereits enthalten.   
Dieser Betrag ist nicht das Nettoeinkommen, sondern es muß noch   
der Gesamtbeitrag KV+PV des Versicherungsnehmers abgezogen werden.  
Auf das so ermittelte reale Netto müsste der volle KV + PV Beitrag  
für die Absicherung im Krankheitsfall (wie in den Bedingungen 
aufgeführt), dazugerechnet werden.  
Alternativ kann somit einfach der Beitrag gerechnet werden der vom 
Arbeitgeber überwiesen wird. 

 
1.2. Selbstständige 

 
75% des Bruttoeinkommens (Gewinn gemäß § 4 Abs. 3 EStG) aus 
selbstständiger (freiberuflicher) Tätigkeit oder aus Gewerbebetrieb.  
Zusätzlich können Beiträge zur Krankheitskostenvollversicherung und 
Pflegepflichtversicherung sowie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
bzw. für private Altersvorsorgeverträge/berufsständische Versorgungswerke 
(Bemessungsgrundlage: max. 80% der Beitragsbemessungsgrenze in 
der Rentenversicherung) mitversichert werden, jedoch insgesamt nicht 
mehr als 100% des Bruttoeinkommens. 



Beispiel: Mann 35 Jahre alt, vollversichert ALTE OLDENBURGER 
 
75 % des Bruttoeinkommen: 3125,00 EUR 
KV-Beitrag   410,66 EUR 
PPV-Beitrag     20,81 EUR 
nachweisl. LV + GRV-Beitrag   700,00 EUR 
Versicherbares Einkommen: 4256,47 EUR 
 
Abzusicherndes Tagegeld 4256,47 ÷ 30 Tage (gerundet auf 5,00 €) 
 
                                       = 140,00 EUR 
 
Bei Neugründung (1. + 2.Geschäftsjahr) sind maximal 110,–EUR KTS 4 
versicherbar. Bei längerer Selbständigkeit ist eine kürzere Karenzzeit bis 
höchstens 150,-EUR versicherbar. 
 
 
 

2. In Verbindung mit einer gesetzlichen Krankenversicherung 
 
2.1. Versicherungspflichtige GKV-Versicherte 

 
Leistung der GKV – 70% des Brutto-, jedoch maximal 90% des Nettogehaltes 
Beispiel: Bruttoentgelt 2500,-EUR (70% = 1750,-EUR) 
               Nettoentgelt  1400,-EUR (90% = 1260,-EUR) 
 
Grundlage für die Berechnung des Tagegeldes: 1260,00 EUR 
abzügl.12,425% für Sozialversicherungsbeiträge 
(RV 9,95%+PV 0,975%+AV 1,5%)   156,56 EUR 
GKV-Leistung:  1103,44 EUR 
 
Änderung bei „Kinderlosen“ ab dem 01.01.2005 
abzügl.12,675% für Sozialversicherungsbeiträge 
(RV 9,95%+PV 1,225%+AV 1,5%)   159,71 EUR 
GKV-Leistung:  1100,29 EUR 
 
Absicherung über den Tarif KTO 6 
tatsachliches Nettogehalt: 1400,00 EUR 
abzügl. Leistung GKV: 1103,44 EUR („Kinderlose“ 1100,29 EUR) 
 
monatl. Tagegeld-Lücke   296,56 EUR („Kinderlose“ 299,71 EUR)  
 
Absicherung pro Tag 10 EUR! 

 



2.2. Freiwillig GKV-Versicherte Angestellte 
 
Maximale Leistungen der GKV: 
70% der Beitragsbemessungsgrenze  3712,50 EUR 2598,75 EUR 
abzügl. 12,425% für Sozialversicherungsbeiträge 
(RV 9,95%+PV 0,975%+AV 1,5%)   322,90 EUR 
max. GKV-Leistung  2275,85 EUR 
 
Änderung bei „Kinderlosen“ ab dem 01.01.2005 
abzügl.12,675% für Sozialversicherungsbeiträge 
(RV 9,95%+PV 1,225%+AV 1,5%)   329,39 EUR 
max. GKV-Leistung  2269,36 EUR 
Absicherung über den Tarif KTO 6 
tatsächliches Nettogehalt 3200,00 EUR 
max. GKV-Leistung 2275,85 EUR („Kinderlose“ 2269,36 EUR) 
monatl. Tagegeld-Lücke   924,15 EUR („Kinderlose“   930,64 EUR) 
 
Absicherung pro Tag 35 EUR! 
 

2.3. Freiwillig GKV-Versicherte Selbständige 
 
75 % des Bruttoeinkommen + Beiträge für Altersvorsorge 
Erläuterungen Nettogehalt siehe 1.2.! 
 
Im ersten und zweiten Geschäftsjahr sind höchstens 50,-EUR nach  
Tarif KTS 4 versicherbar. Personen, die sich im dritten Jahr der 
Selbständigkeit befinden können maximal 110,-EUR ab KTS 2 versichern. 
 

2.4. PKV-Vollversicherung bei einem Mitbewerber 
 
Es besteht keine Versicherbarkeit im Krankentagegeldbereich!! 

  


